


















Wasserversorgung Unterstammheim  
 

Gebührentarif 
 

Anhang zum Wasserversorgungs-Reglement vom 29. September 1975, gestützt auf §40 des Reglements 
 

1. Anschlussgebühren 
 

Die Anschlussgebühren für Neuanschlüsse und Erweiterungen bestehender Anlagen oder 
Liegenschaften beträgt für alle Gebäude 1% des von der kantonales Gebäudeversicherung 
ermittelten Zeitbauwertes. Eine Gebührennachzahlung hat zu erfolgen, bei Um- und 
Erweiterungsbauten an angeschlossenen Gebäuden, die eine Steigerung des 
Basisversicherungwertes zur Folge haben. Massgebend ist die Schätzung der Kantonalen 
Gebäudeversicherung nach dem Um- bzw. Erweiterungsbau. 
 

2. Bauwasser 
  

 Das Bauwasser wird pro Kubikmeter umbauten Raumes zu Fr. 1.90 abgegeben. 
 

3. Wassergebühren 
  

Der Wasserzins setzt sich aus einer Jahresgrundgebühr, einer Gebühr für den Wassermesser 
und dem per Kubikmeter zu verrechnenden Wasserverbrauch für die Vorjahresperiode 
zusammen. Die Gebühr für Wassermesser bis inkl. Grösse 1 ½“ ist in der Jahresgebühr 
eingeschlossen. Für grössere Messer oder Spezialmesser wird separat eine Zählermiete von 10% 
des Anschaffungswertes erhoben. Die Jahresgebühr wird auch für Anschlüsse, die keinen 
Wasserverbrauch aufweisen verrechnet. 

 

 a.  Grundgebühren 
 Die jährliche Grundgebühr beträgt Fr. 290.— 
 

Die Grundgebühr bezieht sich jeweils auf das laufende Kalenderjahr, das heisst das Jahr der 
jeweiligen Rechnungsstellung. 

 

 b.  Wasserzins 
Der Kubikmeterpreis beträgt F. 1.90 / m3. Die Rechnungsstellung erfolgt jeweils auf Grund der 
Verbrauchsmessung im Vorjahr. Für speziell begründete Fälle kann der Gemeinderat den 
Kubikmeterpreis individuell festlegen. Für Grossbezüger ist auch eine Akontorechnung Mitte Jahr 
möglich. 

 
 Miete Wasserzähler 
 

Wasserzähler-
Grösse 

Zoll Maximale 
Nennbelastung 

Zählergebühr Beschaffungskosten 

20mm    3/4           5 m3/h            Fr. 35.—           Fr. 224.— 

25mm     1           7 m3/h            Fr. 45.—           Fr. 278.— 

32mm   1 1/4         12 m3/h            Fr. 50.—           Fr. 336.— 

40mm   1 3/4         20 m3/h            Fr. 55.—           Fr. 499.— 

50mm     2         30 m3/h            Fr. 70.—           Fr. 889.— 

50mm +    2 +        30m3/h +            Fr. 80.—  
  

Die Miete der Wasserzähler bezieht sich auf das jeweils laufende Kalenderjahr. 
 

Bei Beschädigungen oder bei nicht fachgerechter Behandlung des Wasserzählers wird der 
Ersatzzähler dem Wasserbezüger in vollem Umfang in Rechnung gestellt. 

 

Die Gebühren für Wasser unterstehen der Eidgenössischen Mehrwertsteuer. 
 

4. Inkrafttretung 
  

 Dieser Tarif tritt am 1. Januar 2012 in Kraft. 
8476 Unterstammheim, 1.1.2012 
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